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§7
V ersichemngsschutz

Für die Ausübung der Ehrenämter besteht Versicherungsschutz 
nach den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen der DDR in 
Verbindung mit dem bestehenden Arbeitsverhältnis. Neben dieser 
Versicherungsleistung kann für Mitglieder der kommunalen Vertre
tungen und Ausschüsse eine angemessene private Unfallversicherung 
abgeschlossen werden.

§ 8
Ersatz des Verdienstausfalls

(1) Mitglieder kommunaler Vertretungen und von Ausschüssen, 
haben neben den in den §§ 1 und 2 geregelten Aufwandsentschädi
gungen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls.

(2) Unselbständige, die zur Ausübung des Ehrenamtes freigestellt 
werden, erhalten für die Zeit der Freistellung Ausgleichszahlung in 
Höhe des Durchschnittslohnes. Die Ausgleichszahlung erfolgt durch 
die Arbeitgeber und wird diesen auf Antrag durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde rückerstattet

(3) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, 
die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 
Einkommens festgesetzt wird. In der Hauptsatzung sollte für jede 
Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit der Regelstunden
satz als ein einheitlicher Höchstbetrag festgelegt werden. Der 
Höchstsatz soll 15 DM nicht überschreiten. Er darf bei der Erstattung 
des stündlichen Verdienstausfalls durch die zuständige Verwaltungs
behörde in keinem Fall überschritten werden; es kann außerdem ein 
täglicher oder monatlicher Höchstbetrag festgelegt werden. Die 
Verdienstausfallpauschale wird wie Einkünfte aus der jeweiligen 
Erwerbstätigkeit besteuert und unterliegt der Beitragspflicht zur 
Sozialversicherung.

(4) Ersatz des Verdienstausfalls kann nicht nur für die Teilnahme an 
Gemeindevertretungs-, Kreistags- und Ausschußsitzungen, sondern 
für alle Tätigkeiten, die sich aus der Wahrnehmung des Mandats 
ergeben, geltend gemacht werden. Die Verdienstausfallentschädigung 
muß ihrer Höhe nach so bemessen sein, daß der Charakter des 
Ehrenamtes gewahrt bleibt.

§9
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1990 in Kraft. Sie 
gilt bis zum Erlaß von entsprechenden Regelungen durch die 
Landtage.

Berlin, den 11. Juli 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i ö r e  
Ministerpräsident 

P r e i ß 
Minister für Regionale und 

Kommunale Angelegenheiten

Durchführungsverordnung 
zum Gesetz

über die Gewährung des Aufenthaltes für Ausländer 
in der Deutschen Demokratischen Republik 

— Ausländergesetz — 
über die Gewährung von Asyl (Asylverordnung) 

vom 11. Juli 1990

Auf der Grundlage des § 9 des Ausländergesetzes vom 28. Juni 
1979 (GBl. I Nr. 17 S. 149) wird folgendes verordnet:

§ 1

(1) Ausländern wird im Falle der begründeten Furcht vor Verfol
gung in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat, wegen ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung Asyl gewährt.

(2) Diese Durchführungsverordnung gilt nicht, wenn der Ausländer
1. Umstände, die eine Gefährdung im Sinne des Absatz 1 herbei

führen können, nach Verlassen seines Heimatstaates aus eige
nem Entschluß geschaffen hat, sofern sich sein Verhalten nicht 
als Ausdruck einer schon vorher vorhandenen und erkennbaren 
festen Überzeugung darstellt,

2. bereits in einem anderen Staat vor politischer Verfolgung sicher 
war.
Davon ist auszugehen, wenn
a) sich der Ausländer vor der Einreise in die Deutsche 

Demokratische Republik länger als 3 Monate in einem 
Staat rechtmäßig aufgehalten hat, in dem ihm keine 
politische Verfolgung droht,

b) der Ausländer im Besitz eines von einem anderen Staat 
ausgestellten Reiseausweises nach dem Abkommen über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 
(Genfer Flüchtlingskonvention) ist

§ 2

(1) Ein Antrag auf Asyl ist persönlich und formgebunden bei der für 
den Aufenthalt zuständigen Dienststelle des Paß- und Meldewesens 
zu stellen. Hierbei sind die für die Antragstellung maßgeblichen 
Gründe darzulegen.

(2) Bis zum Abschluß des Asylverfahrens ist das Personaldokument 
des Ausländers durch die Dienststelle des Paß- und Meldewesens zu 
verwahren. Darüber wird dem Ausländer eine Bescheinigung aus
gestellt

§3

(1) Ersucht ein Ausländer an einer Grenzübergangsstelle um Asyl, 
ist er an die für die Grenzübergangsstelle zuständige Dienststelle des 
Paß- und Meldewesens weiterzuleiten.

(2) Die Einreise ist nicht zu gestatten, wenn offensichtlich ist, daß 
der Ausländer bereits in einem anderen Staat vor politischer 
Verfolgung sicher war.

§4

(1) Ausländern, die Asyl beantragen, ist der Aufenthalt in der 
Deutschen Demokratischen Republik bis zur Entscheidung über den 
Antrag gestattet Für die Dauer des Prüfungsverfahrens erfolgt die 
Unterbringung und Versorgung des Antragstellers in einer ihm 
zugewiesenen Unterkunft.

(2) Bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag auf Asyl wird 
der Aufenthalt räumlich beschränkt.

(3) Wird bei der Antragstellung gemäß § 2 Absatz 1 festgestellt, 
daß die Bedingungen nach § 1 Absatz 2 Ziffer 2 zutreffen, ist der 
Antrag nicht weiter zu bearbeiten. Der Ausländer ist verpflichtet, die 
Deutsche Demokratische Republik unverzüglich zu verlassen, soweit 
nicht eine andere Genehmigung zum Aufenthalt wirksam ist.

§5

Über die Anträge auf Asyl entscheidet der Leiter der zuständigen 
Dienststelle des Ministeriums des Innern nach Maßgabe des § 1.

§ 6

Bei Genehmigung des Asylantrages wird dem Ausländer eine 
Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeit von 5 Jahren erteilt. Auf 
Antrag kann ein Reiseausweis ausgestellt werden.


